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Nr. 23 Dingolfing, 26. September 2012 

 
 

Realsteuerhebesätze 2012  

    

Gemeinde Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer 

    

Dingolfing 250 250 300 

Eichendorf 350 320 310 

Frontenhausen 350 350 350 

Gottfrieding 390 390 390 

Landau a.d. Isar 360 360 330 

Loiching 330 330 330 

Mamming 370 370 370 

Marklkofen 320 320 310 

Mengkofen 330 330 330 

Moosthenning 360 370 330 

Niederviehbach 340 340 340 

Pilsting 340 340 340 

Reisbach 330 350 330 

Simbach 380 380 360 

Wallersdorf 310 310 310 

    

Kreisdurchschnitt 340,67 340,67 335,33 
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Sparkasse Niederbayern-Mitte 
Aufgebot eines Sparkassenbuches 
 
 
 

A U F G E B O T  
 
 
 
Das Aufgebot wurde für das Sparkassenbuch Nr. 3502172707 beantragt. 
 
Der Inhaber dieser Urkunde wird hiermit aufgefordert, binnen 3 Monaten vom heutigen Tage an seine 
Rechte bei der Sparkasse Niederbayern-Mitte anzumelden und die Urkunde vorzulegen, widrigenfalls 
die Kraftloserklärung der Urkunde erfolgen wird. 
 
 
 
Landau, den 28.08.2012 
Sparkasse Niederbayern-Mitte 
gez. 
Franz Mühlbauer 
Marktdirektor 
 
 
 

-------------- 
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Übung der Bundeswehr 
 
 
 
Die Bundeswehr führt vom 16.10.-25.10.2012 im Raum St. Englmar - Ruhmannsfelden - Deggendorf 
- Natternberg - Altenbuch - Mengkofen - Neuhofen - Sallach - Rain - Mitterfels  eine Übung durch. 
 
Besonderheiten der Übung: Blaulicht- und Nebelmitteleinsatz zu Übungszwecken 
 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der übenden Truppe fernzuhalten. Das 
Auflesen von Fundmunition oder Munitionsteilen ist verboten. Wer militärische Kampfmittel findet, hat 
dies der übenden Truppe oder der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. 
Neben den Jagdberechtigten sollen auch die Bewohner abgelegener Gemeindeteile oder einzelner 
Gehöfte in ortsüblicher Weise von der Übung benachrichtigt werden. 
 
Einwendungen gegen diese Übung sind bis 02.10.2012 beim Landratsamt Dingolfing-Landau 
vorzubringen. 
Manöverschäden müssen sofort nach Bekanntwerden bei der örtlich zuständigen Gemeinde gemeldet 
werden. 
 
 
 
Dingolfing, 26.09.2012 
Landratsamt Dingolfing-Landau 
 
 
 

-------------- 
 
 
 

LANDRATSAMT DINGOLFING-LANDAU 
gez. 

Heinrich Trapp 
Landrat 

 
 
 


